Entschädigung oder Schadensersatz: So entscheiden Sie

	Ansprüche nach dem AGG

	
	Voraussetzung
	Höhe

	Materielle Schadenersatzansprüche
	Vorsätzliche oder fahrlässige Pflichtverletzung des Arbeitgebers, z. B.: Er übergeht einen Mitarbeiter bei einer Beförderung.
	Ersatz des materiellen Schadens (Geld): Wenn der Bewerber eigentlich hätte befördert werden müssen, kann der Schadenersatz im entgangenen Lohn liegen. 

	Immaterielle Entschädigungsansprüche (= Schmerzensgeld)
	Konkrete Benachteiligung, aber ein Verschulden von Arbeitgeberseite ist nicht erforderlich (aber natürlich möglich), z. B.: Er berücksichtigt eine Frau nicht bei einer Beförderung, weil er meint, er müsste dies nicht.
	„Angemessene Entschädigung“, im Fall einer Nichteinstellung maximal drei Monatsgehälter (§ 15 Abs. 2 Satz 2 AGG)



